
KONTAKT

BERATUNG IM STUDENTENWERK OLDENBURG
– KOSTENLOS, NEUTRAL UND VERTRAULICH –

STUDIENFINANZIERUNGSBERATUNG
Kein BAföG (mehr), oder das BAföG reicht nicht? Beratung 
zu anderen Möglichkeiten der Studienfinanzierung wie Sti-
pendien oder verschiedenen Darlehen und Krediten.

BERATUNG ZUM STUDIUM MIT BEHINDERUNG 
ODER CHRONISCHER ERKRANKUNG
Nachteilsausgleiche und Hilfen für Studierende mit Behin-
derungen oder chronischen Erkrankungen – ob sichtbar 
oder nicht sichtbar.

PSYCHOLOGISCHER BERATUNGS-SERVICE (PBS)
Hilfe bei persönlichen Krisen oder studienbedingten 
Schwierigkeiten, z. B. Prüfungsangst oder Arbeits- und Kon-
zentrationsstörungen.

SOZIALBERATUNG

Raum:  A12-012 im StudierendenServiceCenter   
 (SSC) auf dem Uni-Campus Haarentor 
E-Mail:  sozialberatung@sw-ol.de
Telefon: 0441/798-2706 
 (in der Regel ab 8.30 Uhr)
Fax: 0441/798-2302
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Themen wie Jobben, Krankenversicherung und Rundfunkbei-
träge sind für die meisten Studierenden von Bedeutung. Dazu 
berät Sie Heiko Groen, der über langjährige Erfahrung im 
Bereich der Studienfinanzierung und der sozialen Sicherung 
verfügt. Gerade für Rat Suchende in besonderen Situati-
onen wie etwa studentische Eltern oder Studierende in der 
Abschlussphase bietet die Sozialberatung wertvolle Tipps. 
Auch Erstsemester, Teilzeitstudierende oder vom Studium 
Beurlaubte benötigen Informationen, die auf ihren speziellen 
Status zugeschnitten sind. 

THEMEN DER SOZIALBERATUNG
Die folgenden Beispiele sollen zeigen, in welchen Fällen die 
Sozialberatung helfen kann. Wenn Sie nicht sicher sind, ob 
Sie mit Ihrem Anliegen dort richtig sind, fragen Sie einfach!

Wohngeld
Studierende erhalten normalerweise kein Wohngeld – es gibt 
aber Ausnahmen, z. B. für Stipendiat_innen, Studierende mit 
Kind oder wenn BAföG als Volldarlehen ausgezahlt wird.

SGB II (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld)
In der Regel haben Studierende keinen Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB II. Ausnahmen gibt es z. B. bei 
einer Beurlaubung oder einem Teilzeitstudium. Der Bezug 
von Sozialgeld ist möglich, wenn Kinder mit im Studieren-
den-Haushalt leben. Ebenfalls sind Studierende, die bei ihren 
Arbeitslosengeld II beziehenden Eltern wohnen, Teil einer 
Ausnahmeregelung.

Krankenversicherung
Jede_r Studierende muss krankenversichert sein. In vielen 
Fällen ist eine kostengünstige Familienversicherung möglich. 
Hierbei müssen aber Einkommens- und Altersgrenzen beach-
tet werden. Entfällt die Familienversicherung, so sind Infos 
über Alternativen nötig.

Jobben
Ein großer Teil der Studierenden jobbt neben dem Studium. 
In punkto Steuern und Auswirkungen aufs BAföG sollte man 

dazu einiges wissen, auch die gesetzliche Sozialversicherung 
spielt unter Umständen eine Rolle. Insbesondere Honorarkräf-
te haben hier eine Menge zu beachten.

Rundfunkbeitrag
Mit einem Umzug an den Studienort wird ein eigener Wohn-
sitz begründet. Der Rundfunkbeitrag (früher „GEZ“) wird dann 
fällig, wenn kein Mitbewohner bereits zahlt. Wer BAföG 
bekommt, kann sich davon befreien lassen. Diese Befreiung 
wirkt sich aber nicht auf den Rest einer WG aus. Konflikte sind 
programmiert, weshalb Studierende sich auskennen sollten.

Kindergeld 
Eltern bekommen für Kinder unter 25 Jahren Kindergeld, 
solange diese einer Ausbildung nachgehen. Was passiert 
aber bei einer Beurlaubung vom Studium oder bei Krankheit? 
Geben die eigenen Eltern das Kindergeld nicht weiter, kann 
man dagegen vorgehen – aber wie?

Leistungen für studentische Eltern
Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss und 
Kinderzuschlag sind Leistungen, die von Studierenden mit 
Kind(ern) unter Umständen bezogen werden können. Wie 
diese Leistungen ineinanderwirken und welche Anträge 
wirklich lohnen, sollte vorher erkundet werden.

Statuswechsel nach der Exmatrikulation
Mit der Exmatrikulation endet der Studierendenstatus, was 
Auswirkungen auf Gebiete wie Krankenversicherung, Kinder-
geld oder den eigenen (Neben-)Job haben kann.

WEITERE THEMEN DER SOZIALBERATUNG...

sind Unterhalt, SGB III (Arbeitslosengeld), Waisenrente, 
Immatrikulationskosten, Melderecht und Begrüßungsgeld.

VIELE INFOS IM INTERNET
Auf den Internetseiten des Studentenwerks finden Sie aktuelle 
und detaillierte Informationen zu allen Themenbereichen, 
zugeschnitten auf die Situation Studierender.


